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Sehr geehrte Damen und Herren!

Im oben erwähnten Schreiben teilen Sie uns die neue Rechtslage mit. Daraus folgend schreiben Sie uns
mit 1.1. 1995 eine 20% Umsatzsteuer vor, welche jedoch einer Vorsteuerabzugsberechtigung unterliegt.

HILUS ist allerdings ein gemeinnütziger Verein, der keine Steuererklärung abgibt und daher auch keine
Vorsteuer abziehen kann. Da unsere finanzielle Situation es erfordert sehr knapp zu kalkulieren
bedeuten die mit der 20% Ust. verbundenen Mehrkosten für 95 eine mittlere Katastrophe für unser
Jahresbudget. Da wir aber unter allen Umständen die frisch restaurierten und für uns optimalen
Räumlichkeiten Kl. Neug. 12/3 für unseren Verein erhalten wollen haben wir einen befreundeten
Juristen gebeten sich die Sachlage anzusehen und eventuelle Auswege für uns zu suchen. vorige Woche
erklärte er uns sinngemäß, daß es Ihnen freisteht zu entscheiden ob Sie uns 20% oder 0% Ust.
vorschreiben da es letztlich ein Durchlaufposten ist. Allerdings sei es wahrscheinlich für Sie mit etwas
mehr Aufwand verbunden auf die 20%Ust. zu verzichten.

Für uns bedeutet dieser Unterschied aber, daß ca. 10% unseres Jahresbudgets damit verloren gehen.
Daher bitten wir Sie, uns zu helfen und eine für uns günstige Lösung zu erwägen. Als Gegenleistung
dafür könnten wir Sie als Förderndes Mitglied in unseren Jahresbericht aufnehmen oder Ihr Firmenlogo
auf vier unserer Einladungen, die mit einer Auflage von 1300 Stk. in Österreich an ein sehr attraktives
Publikum verschickt werden, abdrucken. Damit würden Sie zugleich als Kunstförderer aufscheinen und
unsere bis jetzt so erfreuliche Geschäftsbeziehung absichern. Selbstverständlich sind wir jederzeit zu
einem persönlichen Gespräch bereit.

Ich bitte Sie um eine rasche Antwort und verbleibe mit
herzlichen Grüßen, Ihr

Herwig Turk

(Obmann, HILUS intermediale Projektforschung Wien)


